
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Vwgh 1997/12/17 92/12/0296
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 17.12.1997

Index

40/01 Verwaltungsverfahren

72/02 Studienrecht allgemein

Norm

AHStG §30 Abs3;

AVG §56;

Rechtssatz

Die Festsetzung einer Reprobationsfrist iSd § 30 Abs 3 AHSchStG hat in Form eines Bescheides zu ergehen (Hinweis E

19.4.1995, 93/12/0264).

Schlagworte

Anspruch auf bescheidmäßige Erledigung und auf Zustellung, Recht der Behörde zur Bescheiderlassung konstitutive

Bescheide Wiederaufnahme des Verfahrens
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